
Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis
20,54 €/kW 5,14 ct/kWh 126,37 €/kW 0,90 ct/kWh
34,71 €/kW 5,45 ct/kWh 123,56 €/kW 1,89 ct/kWh
37,34 €/kW 6,88 ct/kWh 150,80 €/kW 2,34 ct/kWh

1.3.1 für Bestandsanlagen bis 31.12.2023

Niedertarif 01:00 Uhr bis 05:30 Uhr
Hochtarif 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr
Standardtarif Rest des Tages

Mittelspannung Lastgangmessung
Niederspannung Lastgangmessung
Niederspannung Doppeltarif mit Max

TK-Einrichtung Übertragung per Mobilfunk
TK-Einrichtung Übertragung per Festnetzanschluss

Niederspannung Doppeltarifzähler
Niederspannung Eintarifzähler
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Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der derzeit noch nicht vollständig vorliegenden Kalkulationsgrundlage von einer 
Veröffentlichung endgültiger Netzentgelte für das Jahr 2026 nach § 20 Abs. 1 Satz 1 EnWG abgesehen werden musste. Stattdessen 

erfolgt zum 15.10.2025 eine Veröffentlichung unserer vorläufigen Netzentgelte nach § 20 Abs. 1 Satz 2 EnWG. Die verbindlichen 
Netzentgelte für das Jahr 2026 können von den vorstehenden vorläufigen Netzentgelten abweichen. Hintergrund für die derzeit 

bestehenden Unsicherheiten bei der Ermittlung der (vorläufigen) Netzentgelte sind die zahlreichen, noch ausstehenden 
behördlichen Entscheidungen zur Bestimmung der Erlösobergrenze.

Zusatzgeräte Grundpreis
Wandler für Mittelspannung 145,00 €/Zähler/Jahr
Wandler für Niederspannung 40,00 €/Zähler/Jahr

145,00 €/Zähler/Jahr
145,00 €/Zähler/Jahr

2.2 Messstellenbetrieb inkl. Ablesung ohne registrierende Leistungsmessung
Messstellenbetrieb Grundpreis

14,00 €/Zähler/Jahr
9,50 €/Zähler/Jahr

zusätzlich bei Einspeisemessung 11,00 €/Zähler/Jahr

3,58 ct/kWh 35,00 €/ZP/Jahr

zusätzlich bei Einspeisemessung 100,00 €/Zähler/Jahr

15,50 ct/kWh 35,00 €/ZP/Jahr
11,86 ct/kWh 35,00 €/ZP/Jahr

2. Messstellenbetrieb
2.1 Messstellenbetrieb inkl. Ablesung mit registrierender Leistungsmessung (RLM)
Messstellenbetrieb Grundpreis

241,00 €/Zähler/Jahr
205,00 €/Zähler/Jahr
50,00 €/Zähler/Jahr

-156,15 €/ZP

Modul 2 Arbeitspreis
4,74 ct/kWh

Nach der Festlegung der Bundesnetzagentur ist Grundlage der Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen eine 
Vereinbarung zwischen dem Netzbetreiber und dem Betreiber der steuerbaren Verbrauchseinrichtung. 

Modul 3 (i.V.m. Modul 1) Arbeitspreis Grundpreis

1.3 Entnahme durch steuerbare Verbrauchseinrichtungen in Niederspannung nach §14a EnWG
Arbeitspreis Grundpreis
5,93 ct/kWh 35,00 €/ZP/Jahr

1.3.2 für Neuanlagen ab 01.01.2024
Modul 1 pauschale Entgeltreduzierung pro Jahr

Entnahme aus Mittelspannung (MSP)
Entnahme aus Umspannung (MSP/NSP)
Entnahme aus Niederspannung (NSP)

1.2 Zählpunkte ohne registrierende Leistungsmessung
Netznutzungsentgelte Arbeitspreis Grundpreis
Niederspannung 11,86 ct/kWh 35,00 €/ZP/Jahr

Preisblatt Netznutzungsentgelte Strom       
Gültig vom 01. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026

1. Netznutzungsentgelte für Entnahme
1.1 Zählpunkte mit registrierender Leistungsmessung (RLM)

Netznutzungsentgelte
Jahresbenutzungsdauer Jahresbenutzungsdauer

< 2.500 h/Jahr ≥ 2.500 h/Jahr
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Erfolgt auf Veranlassung des Lieferanten oder des Netznutzers eine Umstellung von registrierender Leistungsmessung auf das 
Standardlastprofilverfahren oder umgekehrt, wird die zuvor genannte Umstellungspauschale einmalig berechnet.

MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversogung GmbH · Rheinpromenade 3a · 40789 Monheim am Rhein
Telefon: +49 2173 9520-0 · Fax: +49 2173 9520-150 · www.mega-monheim.de

Sofern sich die Messung nicht auf einer Spannungsebene für eine Abnahmestelle befindet, sondern die Messung 
unterspannungsseitig erfolgt, werden die bei der Messung nicht erfassten Verluste pauschal durch einen Aufschlag jeweils in Höhe 
von 3 % auf den Arbeits- und auf den Leistungspreis berücksichtigt.

Die Nettoarbeitspreise verstehen sich zuzüglich der Mehrkosten gemäß aller Steuern, Abgaben und Umlagen und  der jeweils 
gültigen Umsatzsteuer.

Für konzessionsabgabepflichtige Energiemengen erhöhen sich die Nettoarbeitspreise um die jeweilig gültige Konzessionsabgabe an 
die Gemeinde.

Für eine Mahnung wird eine Pauschale von 3,00 € fällig.
Aufgrund preislicher Auswirkungen von (neuen) Umlagen behalten wir uns vor, etwaige Kosten entsprechend auf die Netznutzer 
weiterzubelasten.

Wir behalten uns vor, erhöhte Kosten, die uns als Verteilnetzbetreiber aufgrund von neuen oder geänderten Gesetzen entstehen, 
zusätzlich und (sofern zutreffend) auch rückwirkend im Zuge der Netznutzung zu berechnen.

Vergebliche Anfahrt
100,00 €/VorgangStornierung Sperrauftrag

Stornierung Austausch von Zähler-/Messtechnik
Wird auf Veranlassung eines Marktpartners eine Dienstleistung in Auftrag gegeben (bspw. Zählerwechsel, Zählersperrung bzw. -
entsperrung, etc.) und wird dieser Termin ohne vorherige, rechtzeitige Absage (1 Tag vorher), nicht eingehalten, so werden 
pauschale Anfahrtskosten in o.g. Höhe einmalig berechnet. 

Aufschlag bei unterspannungsseitiger Messung

die Regelzeiten gelten in den Zeiten von Mo.-Do. 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr und Fr. 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Sperrung und Öffnung der Stromversorgung
Regelzeiten 20,00 €/Vorgang
außerhalb der Regelzeiten 41,00 €/Vorgang

4. Entgelte für weitere Dienstleistungen
Pauschale für Umstellung von RLM auf SLP

250,00 €/Vorgang
Pauschale für Umstellung von SLP auf RLM

3. Entgelt für Sperrung und Öffnung der Stromversorgung

Preisblatt Netznutzungsentgelte Strom       
Gültig vom 01. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026



Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis
5,628 ct/kW 0,014 ct/kWh 34,622 ct/kW 0,0025 ct/kW
9,509 ct/kW 0,015 ct/kWh 33,851 ct/kW 0,0052 ct/kW

10,231 ct/kW 0,019 ct/kWh 41,314 ct/kW 0,0064 ct/kW

1.3.1 für Bestandsanlagen bis 31.12.2023

Niedertarif 01:00 Uhr bis 05:30 Uhr
Hochtarif 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr
Standardtarif Rest des Tages

Mittelspannung Lastgangmessung
Niederspannung Lastgangmessung
Niederspannung Doppeltarif mit Max

TK-Einrichtung Übertragung per Mobilfunk
TK-Einrichtung Übertragung per Festnetzanschluss

Niederspannung Doppeltarifzähler
Niederspannung Eintarifzähler

Seite 3/4

Tages-Preisblatt Netznutzungsentgelte Strom
Gültig vom 01. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026

Die hier dargestellten Preise sind reine Tagespreise. Sie wurden ausschließlich aus den oben genannten Jahrespreisen abgeleitet. Es 
handelt sich nicht um zusätzliche Entgelte, sondern um eine alternative Darstellungsform für bestimmte Kundengruppen. Die 
zugrunde liegenden Preise und Bedingungen entsprechen den Jahrespreisen. Abrechnungen erfolgen gemäß den vertraglich 

vereinbarten Regelungen.

1. Netznutzungsentgelte für Entnahme
1.1 Zählpunkte mit registrierender Leistungsmessung (RLM)

Netznutzungsentgelte
Jahresbenutzungsdauer Jahresbenutzungsdauer

< 2.500 h/Jahr ≥ 2.500 h/Jahr

Entnahme aus Mittelspannung (MSP)
Entnahme aus Umspannung (MSP/NSP)
Entnahme aus Niederspannung (NSP)

1.2 Zählpunkte ohne registrierende Leistungsmessung
Netznutzungsentgelte Arbeitspreis Grundpreis
Niederspannung 0,032 ct/kWh 9,589 ct/ZP

1.3 Entnahme durch steuerbare Verbrauchseinrichtungen in Niederspannung nach §14a EnWG
Arbeitspreis Grundpreis
0,016 ct/kWh 9,589 ct/ZP

1.3.2 für Neuanlagen ab 01.01.2024
Modul 1 pauschale Entgeltreduzierung pro Jahr

-42,780 ct/ZP

Modul 2 Arbeitspreis
0,013 ct/kWh

Nach der Festlegung der Bundesnetzagentur ist Grundlage der Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen eine 
Vereinbarung zwischen dem Netzbetreiber und dem Betreiber der steuerbaren Verbrauchseinrichtung. 

Modul 3 (i.V.m. Modul 1) Arbeitspreis Grundpreis
0,010 ct/kWh 9,589 ct/ZP
0,042 ct/kWh 9,589 ct/ZP
0,032 ct/kWh 9,589 ct/ZP

2. Messstellenbetrieb
2.1 Messstellenbetrieb inkl. Ablesung mit registrierender Leistungsmessung (RLM)
Messstellenbetrieb Grundpreis

66,027 ct/Zähler
56,164 ct/Zähler
13,699 ct/Zähler

zusätzlich bei Einspeisemessung 27,397 ct/Zähler

Zusatzgeräte Grundpreis
Wandler für Mittelspannung 39,726 ct/Zähler
Wandler für Niederspannung 10,959 ct/Zähler

39,726 ct/Zähler
39,726 ct/Zähler

2.2 Messstellenbetrieb inkl. Ablesung ohne registrierende Leistungsmessung
Messstellenbetrieb Grundpreis

3,836 ct/Zähler
2,603 ct/Zähler

zusätzlich bei Einspeisemessung 3,014 ct/Zähler

Tagespreise
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Tages-Preisblatt Netznutzungsentgelte Strom
Gültig vom 01. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026

3. Entgelt für Sperrung und Öffnung der Stromversorgung
Sperrung und Öffnung der Stromversorgung
Regelzeiten 5,479 ct
außerhalb der Regelzeiten 11,233 ct
die Regelzeiten gelten in den Zeiten von Mo.-Do. 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr und Fr. 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr

4. Entgelte für weitere Dienstleistungen
Pauschale für Umstellung von RLM auf SLP

68,493 ct
Pauschale für Umstellung von SLP auf RLM
Erfolgt auf Veranlassung des Lieferanten oder des Netznutzers eine Umstellung von registrierender Leistungsmessung auf das 
Standardlastprofilverfahren oder umgekehrt, wird die zuvor genannte Umstellungspauschale einmalig berechnet.

Vergebliche Anfahrt
27,397 ctStornierung Sperrauftrag

Stornierung Austausch von Zähler-/Messtechnik

Telefon: +49 2173 9520-0 · Fax: +49 2173 9520-150 · www.mega-monheim.de

Wird auf Veranlassung eines Marktpartners eine Dienstleistung in Auftrag gegeben (bspw. Zählerwechsel, Zählersperrung bzw. -
entsperrung, etc.) und wird dieser Termin ohne vorherige, rechtzeitige Absage (1 Tag vorher), nicht eingehalten, so werden 
pauschale Anfahrtskosten in o.g. Höhe einmalig berechnet. 

Aufschlag bei unterspannungsseitiger Messung
Sofern sich die Messung nicht auf einer Spannungsebene für eine Abnahmestelle befindet, sondern die Messung 
unterspannungsseitig erfolgt, werden die bei der Messung nicht erfassten Verluste pauschal durch einen Aufschlag jeweils in Höhe 
von 3 % auf den Arbeits- und auf den Leistungspreis berücksichtigt.

Die Nettoarbeitspreise verstehen sich zuzüglich der Mehrkosten gemäß aller Steuern, Abgaben und Umlagen und  der jeweils 
gültigen Umsatzsteuer.

Für konzessionsabgabepflichtige Energiemengen erhöhen sich die Nettoarbeitspreise um die jeweilig gültige Konzessionsabgabe an 
die Gemeinde.

Für eine Mahnung wird eine Pauschale von 3,00 € fällig.
Aufgrund preislicher Auswirkungen von (neuen) Umlagen behalten wir uns vor, etwaige Kosten entsprechend auf die Netznutzer 
weiterzubelasten.

Wir behalten uns vor, erhöhte Kosten, die uns als Verteilnetzbetreiber aufgrund von neuen oder geänderten Gesetzen entstehen, 
zusätzlich und (sofern zutreffend) auch rückwirkend im Zuge der Netznutzung zu berechnen.

MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversogung GmbH · Rheinpromenade 3a · 40789 Monheim am Rhein

Tagespreise


